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Geleitwort des Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft Christian Weber

Die Bremer Landesverfassung trat am 21. Oktober 1947 anderthalb Jahre vor
dem Grundgesetz in Kraft. Die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft, die
diese Verfassung fünf Wochen zuvor beschlossen hatten, und die Bremer Bür-
gerinnen und Bürger, die sie per Volksabstimmung annahmen, standen noch
ganz unter dem Eindruck des menschenverachtenden Nazi-Regimes. Der Schre-
ckensherrschaft wollten sie eine Zivilgesellschaft als Leitbild entgegenstellen,
was bereits in der Präambel deutlich zum Ausdruck kommt. Die Bevölkerung
sei willens, heißt es dort, „eine Ordnung des gesellschaftlichen Lebens zu schaf-
fen, in der die soziale Gerechtigkeit, die Menschlichkeit und der Friede gepflegt
werden, in der der wirtschaftlich Schwache vor Ausbeutung geschützt und allen
Arbeitswilligen ein menschenwürdiges Dasein gesichert wird“. Man setzte auf
ein System der Freiheit. Aber: Aus dem Freiheitsrecht des Einzelnen sollte zu-
gleich eine Verantwortung gegenüber dem Gemeinwesen erwachsen.
Die Mehrheit der bremischen Parlamentarier hatte ihre politische Sozialisation
im wilhelminischen Kaiserreich erhalten – einer Ära mit überaus autoritären
Strukturen. Außerdem waren viele einer Verfolgung der Nazis ausgesetzt gewe-
sen. All das förderte den Willen, die Grundrechte der neuen Landesverfassung
vor allem hinsichtlich wirtschaftlich-sozialer Bedürfnisse auszuweiten. Und
nicht zuletzt den Einzelnen vor staatlichen Zu- und Übergriffen besonders zu
schützen. Daraus erklären sich das Recht und die Pflicht zum Widerstand, wie
Artikel 19 der Landesverfassung formuliert.
Die Bremer Verfassung entwickelte sich als Dokument der sozialen Demokratie.
Und in diesem Sinne handelten die bremischen Vertreter in der Entstehungspha-
se des deutschen Grundgesetzes. Natürlich hatten sie die Interessen des Landes
vor Augen, die Selbstständigkeit des Städtestaats im Blick. Sie achteten aber
mindestens ebenso stark auf die Wünsche und den Willen der bremischen Bevöl-
kerung. Dass sich die Betonung des Sozialen, was den Schutz vor Ausbeutung
ebenso beinhaltet wie das gleiche Recht auf Bildung, wie ein roter Faden durch
unsere Verfassung zieht, darauf können wir bis heute stolz sein – stolz auch,
dass diese eigentümliche bremische Note vom Staatsgerichtshof gehegt und ge-
pflegt wird. Das frühe Sozialstaatsmodell bleibt nämlich ein verfassungspoliti-
scher Appell, der gerade in Zeiten der Globalisierung an Aktualität gewinnt. Die
Bremische Bürgerschaft hat es auch bei allen Novellierungen der Landesverfas-
sung abgelehnt, diese Bestimmungen aufzuheben und womöglich einer falsch
verstandenen „Modernisierung“ zu gehorchen. Die Verfassung ist von unschätz-
barem Wert für unsere Bürgerinnen und Bürger. Darin steckt unsere Landesiden-
tität. Wir sollten uns häufiger auf sie besinnen.
Auf eine weitere Besonderheit in der Landesverfassung ist hinzuweisen: Sie re-
klamiert in Artikel 32, dass die öffentlichen Schulen einen bekenntnisübergreif-
enden Unterricht in Biblischer Geschichte anzubieten haben, also keinen konfes-
sionellen Religionsunterricht, wie ihn das Grundgesetz in Artikel 7 fordert. Die-
ses weitergehende Engagement für den Religionsunterricht ist als „Bremer Klau-
sel“ überliefert. Der besagte Artikel ermöglicht es uns, den Unterricht in Bibli-
scher Geschichte weiterzuentwickeln und in den bekenntnismäßig nicht gebun-
denen Unterricht auch nichtchristliche Religionen einzubeziehen.
Die Bremer Klausel steht seither für eine grundsätzliche Entscheidung im deut-
schen Rechtssystem. Artikel 31 des Grundgesetzes bestimmt nämlich „Bundes-
recht bricht Landesrecht“; bei der Bremer Sonderregelung allerdings setzte sich
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Landesrecht vor Bundesrecht. Ein Ausdruck von lebendigem Föderalismus, wie
wir ihn bis heute stets aufs Neue zu verteidigen und zu bewahren versuchen.
Gute demokratische Verfassungen sind in vielen Teilen immer auch Übergangs-
lösungen, weil sie nicht statisch sind, sondern atmen und sich der Umwelt, den
politischen Verhältnissen, dem Wechsel der Generationen anpassen. Beispiels-
weise erforderte die Europäisierung unserer Rechtsordnung auch neue Antwor-
ten für die Stellung der Landesparlamente im Stufenbau der Gesetzgebung. Mit
dem neugefassten Artikel 79 steuert die Landesverfassung der Gefahr einer par-
lamentarisch unkontrollierten Übermacht der Regierung entgegen. Und auf das
steigende Bedürfnis der Menschen nach mehr Teilhabe reagierte das oberste Re-
gelwerk mit einer Stärkung der direkten Demokratie. Eine Lehre, die wir aus
der Geschichte unserer Landesverfassung und des Grundgesetzes ziehen können:
Die Gesetzgebung endet nicht.
Es ist in hervorragender Weise die Aufgabe von Bürgerschaft und Rechtspre-
chung und hier insbesondere des Staatsgerichtshofs, der Landesverfassung in
ihren bewährten und neuen Bestimmungen und Direktiven im politischen und
gesellschaftlichen Leben Geltung zu verschaffen. Bei der Wahrnehmung dieser
Aufgabe wird der jetzige, in einem sorgfältigen Prozess erarbeitete Kommentar
eine wertvolle Hilfe und Anregung sein. Den Autorinnen und Autoren sage ich
im Namen der Bremischen Bürgerschaft herzlichen Dank für das umsichtige und
präzise Werk. Es ist nicht nur Fachleuten zur Lektüre empfohlen, sondern vor
allem denjenigen, die es genauer wissen wollen, wie eine parlamentarische De-
mokratie und ihre Gesetzgebung funktionieren.
    
Bremen, im März 2016
   
Christian Weber
Präsident der Bremischen Bürgerschaft

Geleitwort des Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft Christian Weber
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Geleitwort des Bürgermeisters und Präsidenten des Senats Dr. Carsten Sieling

Die Landesverfassung ist die Grundlage der Selbstständigkeit und der Eigen-
staatlichkeit des Landes Bremen. Einer Kommentierung und Erläuterung des
Textes unseres Grund-Gesetzes kommt damit für das Selbstverständnis der poli-
tisch und rechtlich handelnden Menschen in unserem Land eine zentrale Rolle
zu.
Diese Landesverfassung ist besonders. Sie war im Jahre 1947 eine der ersten in
Deutschland. Und sie drückt zutiefst die historische Erfahrung des 20. Jahrhun-
derts aus. Die Bedeutung der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit
prägen ihre Grundlagen. Das ist bis heute ablesbar im Wortlaut. Das kann man
nachvollziehen, wenn man in der ersten Kommentierung von Theodor Spitta,
einem der Väter und Mütter der Verfassung, aus dem Jahre 1960 liest, und das
findet sich so wunderbar herausgearbeitet und betont in der Festrede, die die
frühere Präsidentin der Bundesverfassungsgerichts Jutta Limbach zum 60. Jah-
restag der Landesverfassung (2007) in unserem Parlament gehalten hat: Es gehe
darin um Soziale Gerechtigkeit, Recht auf Bildung und Toleranz im Alltag. Das
sind Werte, die bis heute das Leben in Bremen und Bremerhaven prägen.
Eine Kommentierung dieser Landesverfassung ist also nicht nur ein technisches
Werk. Sie muss von Menschen getragen sein, die den Text in seinem historischen
Werden und in seiner heutigen Bedeutung mit Sinn und Verständnis in seiner
Tiefe und auch in vielen Einzelheiten erläutern und damit hilfreiche Orientie-
rung für die gelebte Verfassung und rechtliche Ordnung im Land Bremen geben.
Die Herausgeber und Autoren dieser neuen und aktuellen Kommentierung sind
viele bekannte und im Land Bremen tätige Juristen und bundesweit namhafte
Verfassungsrechtler, die Bremen und Bremerhaven eng verbunden sind und die
oftmals in unserer Verfassungsrechtspraxis mitgewirkt haben. Das Werk ist also
von hoher Sachkenntnis getragen und ich danke den Herausgebern/Herausgebe-
rinnen und Autoren/Autorinnen für die unendliche Mühe, die sie für dieses
Werk auf mehr als 1.000 Seiten auf sich genommen haben. Es ist auf dem neues-
ten Stand, eingeflossen sind auch wesentliche Änderungen unserer Verfassung,
die sie erfahren hat etwa durch eine grundlegende Erleichterung von Volksbe-
gehren und Volksentscheid, durch die neue verfassungsrechtliche Verschul-
dungsgrenze und weitere finanzverfassungsrechtliche Regelungen und in Ände-
rungen, die den Schutz von Persönlichkeitsrechten stärken: für Frauen, Lebens-
partnerschaften, gewaltfreie Erziehung und Datenschutz.
Diese Kommentierung wird in ihrer Komplexität und mit ihrer hohen Sach-
kenntnis über lange Zeit ein zentrales Werk für Recht und Politik sein und ich
glaube, mit dieser Qualität wird auch ein Maßstab gesetzt sein für die Kommen-
tierung von Landesverfassungen. Dafür gebührt allen Mitwirkenden der Dank
des Senats und auch mein ganz persönlicher Dank.
   
Bremen, im März 2016
   
Bürgermeister Dr. Carsten Sieling
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Vorwort der Herausgeberinnen und Herausgeber

Die Landesverfassung ist als normative Grundordnung des politischen und in
vielen Beziehungen auch des gesellschaftlichen Lebens der Freien Hansestadt
Bremen durch Stabilität und Verlässlichkeit gekennzeichnet. Durch die er-
schwerten Voraussetzungen einer Verfassungsänderung soll sie dem politischen
Tagesstreit entzogen sein und dem politischen Prozess demokratische Legitimati-
on und rechtsstaatliche Form vermitteln. Die Landesverfassung ist aber zugleich
law in action; ihre stabilisierende und legitimierende Funktion kann sie nur er-
füllen, wenn sie sensibel auf grundlegende Veränderungen ihrer politischen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen reagiert. Dies geschieht einmal durch
formelle Verfassungsänderungen und sodann im Prozess der Verfassungsausle-
gung durch eine vor allem von der Rechtsprechung vorgenommene Geltungs-
fortbildung.
Unter beiden Gesichtspunkten ist es ein sinnvolles, ja ein dringendes Unterneh-
men, die bremische Verfassung neu zu kommentieren. Der erste, von Theodor
Spitta verfasste Kommentar stammt aus dem Jahr 1960; das für die letzten Jahr-
zehnte grundlegende „Handbuch der Bremischen Verfassung“ (hrsg. von Volker
Kröning, Günter Pottschmidt, Ulrich K. Preuß und Alfred Rinken) aus dem Jahr
1991 und der von Heinzgeorg Neumann verfasste Kommentar „Die Verfassung
der Freien Hansestadt Bremen“ aus dem Jahr 1996. Seitdem hat es fundamenta-
le gesellschaftliche und politische Entwicklungen gegeben, die für die Verfas-
sungsordnungen des Bundes und der Bundesländer von großer Bedeutung sind.
Schlagwortartig sei nur hingewiesen auf die zunehmende Sensibilität der Zivil-
gesellschaft gegenüber sozialer, politischer und rechtlicher Diskriminierung, auf
die rasch fortschreitende Europäisierung und Internationalisierung von Gesell-
schaft, Politik und Recht sowie im Staatsorganisationsrecht auf die Föderalis-
musreform der Jahre 2006 und 2009.
Der bremische Gesetzgeber hat auf die dem Landesverfassungsrecht damit ge-
stellten Herausforderungen durch zahlreiche Verfassungsänderungen reagiert.
Während die Landesverfassung in der Zeit von 1947 bis 1995 nur sieben Mal
geändert wurde, hat es seitdem einundzwanzig Verfassungsänderungen gegeben.
Zwar findet die so deutliche Zunahme der Verfassungsnovellen ihre technische
Erklärung in der Erleichterung des Novellierungsverfahrens durch die Verfas-
sungsänderung vom November 1994, die die hohe Schwelle eines obligatori-
schen Volksentscheids zugunsten einer Beschlussfassung mit einer Zweidrittel-
mehrheit der Bürgerschaft beseitigt hat. Blickt man aber auf die Inhalte, so er-
weisen sich die von der Bürgerschaft beschlossenen Verfassungsänderungen als
durch die oben genannten Herausforderungen veranlasst und legitimiert. Das sei
anhand einiger Beispiele belegt. Eine umfassende Erweiterung der Gleichberech-
tigungsgebote und der Benachteiligungsverbote brachte die Novellierung der
Art. 2, 21 und 22 durch die Gesetze vom 14.10.1997, 4.9.2001 und 31.8.2010.
Durch Gesetz vom 8.4.2003 wurde in Art. 25 Abs. 1 ein Kindesgrundrecht ein-
geführt. Eine deutliche Erweiterung des Datenschutzes brachte die Novelle vom
14.10.1997 durch Einfügung der Absätze 3 bis 5 in Art. 12. Auf staatsorganisa-
torischer Ebene seien hervorgehoben die Einführung einer umfassenden
Informations- und Rechenschaftspflicht des Senats gegenüber der Bürgerschaft
insbesondere in föderalen, EU-bezogenen und internationalen Angelegenheiten
(Art. 79; Gesetze vom 31.5.2005 und vom 17.7.2012), die Neuregelung des
Volksentscheids durch die Gesetze vom 1.9.2009 und vom 3.9.2013 sowie die
Einführung der Schuldenbremse in Art. 131 a bis 131 c (Gesetz vom 27.1.2015).
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Aber auch die in ihrem Wortlaut unveränderten Verfassungsbestimmungen be-
dürfen in ihrer inhaltlichen Weite einer auf die sich wandelnde gesellschaftliche,
politische und rechtliche Situation bezogenen Auslegung und dies innerhalb des
Stufenbaus unserer Rechtsordnung im stetigen Diskurs mit anderen institution-
ellen Verfassungsinterpreten. Zu diesen gehört in erster Linie das Bundesverfas-
sungsgericht und gehören im fortschreitenden Prozess der Europäisierung in zu-
nehmenden Maße die europäischen Gerichtshöfe. Schließlich bedarf im Rahmen
einer föderalen Rechtsvergleichung die Rechtsprechung der anderen Landesver-
fassungsgerichte sorgfältiger Beachtung. Da die Landesverfassung so gilt, wie
der Staatsgerichtshof sie auslegt hat, sind dessen Entscheidungen von besonde-
rer Bedeutung. Als Beispiele wichtiger seit 1996 ergangener Entscheidungen sei
verwiesen auf die Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs zu den plebiszitären
Gesetzgebungsverfahren (BremStGHE 6, 30; 6, 180; 6, 203), zu den Vorausset-
zungen und Grenzen der funktionellen Privatisierung (BremStGHE 7,9), zur Un-
zulässigkeit der 5%-Klausel in Bremerhaven (BremStGHE 8, 75), zum Informa-
tionsverhältnis zwischen Senat und Bürgerschaft (BremStGHE 8, 108), zur Be-
wältigung einer extremen Haushaltsnotlage (BremStGHE 8, 167), zum landes-
gesetzlichen Umschlagverbot für Kernbrennstoffe (BremStGHE 8, 198) sowie
zur Ausweitung des Bürgerschaftswahlrechts auf EU-Bürger (BremStGHE 8,
234).
Die hiermit vorgelegte, in der Reihe der Nomos-Kommentare erscheinende Neu-
kommentierung der Bremischen Verfassung sucht den komplexen Anforderun-
gen an eine Verfassungsauslegung „auf der Höhe der Zeit“ gerecht zu werden.
Die beste Voraussetzung für ein Gelingen dieses anspruchsvollen Unternehmens
ist die hohe Fachkompetenz der Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft und
Berufspraxis. Ihnen allen, die unter Verzicht auf Honoraransprüche das Werk
kooperativ erstellt haben, sei für ihre engagierte Arbeit herzlich gedankt. Dank
gebührt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zentrums für Europäi-
sche Rechtspolitik (ZERP), insbesondere Sebastian Eickenjäger, Elena Ewering,
Hanna Haerkötter und Monika Hobbie, die die Manuskripte für den Satz vor-
bereitet und in den organisatorischen Fragen immer den Überblick behalten ha-
ben.
   
Bremen, im März 2016
   
Karen Buse, Andreas Fischer-Lescano, Ilsemarie Meyer, Alfred Rinken, Matthias
Stauch, Christian Weber

Vorwort der Herausgeberinnen und Herausgeber
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